
• TCDC und ihre Wechselbeziehung zu 
der wirtschaft l ichen, wissenschaft l ichen, so
zialen und kulturel len Zusammenarbei t zwi
schen den Entwick lungsländern; 
• TCDC als ein Mittel , d ie Verfügbarkei t 
und Wirkungskraf t von Entwicklungsres
sourcen zu verbessern; 
• größere Betei l igung der am wenigsten 
entwickelten und der geographisch benach
tei l igten Entwicklungsländer an der TCDC; 
• Maßnahmen, die das Vertrauen in die be
stehenden und potent iel len Fähigkeiten 
von Entwicklungsländern zur technischen 
Zusammenarbei t s te igern; 
• Entwicklung und Betr ieb eines hand-
lungsorient ierten Informationssystems über 
technische Kapazitäten in Entwicklungslän
dern, welche durch andere Entwicklungs
länder verwendbar s ind ; 
• Feststel lung mögl icher Quellen und Me
thoden für die Finanzierung von TCDC; 
• die Rolle von TCDC bei der Erkundung 
von Lösungswegen und Strategien für die 
Bewäl t igung von Entwicklungsproblemen, 
die den Entwicklungsländern gemeinsam 
s ind ; 
• inst i tut ionel le Vorkehrungen auf national
staatl icher Ebene zur Förderung und Durch
führung der TCDC; 
• inst i tut ionel le Vorkehrungen auf inter
nat ionaler Ebene zur Förderung und Durch
führung der TCDC. 
Inwieweit die Entwicklungsländer letztlich 
selber an die Zukunftsperspekt ive einer 
ho r i zon ta len technischen Zusammenarbe i t 
g lauben, bleibt vorerst unklar. Bradford 
Morse, UNDP-Adminis t rator und General
sekretär der Konferenz, beschwor auf der 
Vorbere i tungstagung zwar emphatisch den 
Abschied von der überkommenen Vorstel
lung von Nord-Nord- bzw. von (überdies 
noch immer durch Abhängigkei t geprägten) 
Nord-Süd-Beziehungen sowie den Aufbruch 
zu neuen Süd-Süd-Beziehungen, doch die 
französische Delegierte beklagte ausdrück
lich den »fehlenden Enthusiasmus« und 
verwies auf die Vielzahl leerer Plätze, ge
rade in den Reihen der unmittelbar Betrof
fenen. NJP 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Sozialer Fortschrit t : Internationale Entwicklungs
strategie zur Förderung des sozialen Fortschritts — 
Gleichmäßige Vertei lung des Nationaleinkommens 
— Stelgerung der nat ionalen Lebensmittelproduk
t ion (6) 

I. Effektivere Maßnahmen vorzubereiten, um 
im Rahmen der Neuen Weltwirtschaftsord
nung eine bessere soziale Entwicklung zu 
gewähr le isten, war das Hauptanl iegen aller 
Vorschläge, die die Kommission für die so
ziale Entwicklung auf ihrer Genfer Sitzung 
vom 17. Januar bis 4. Februar dem ECOSOC 
unterbrei tete. 

Vor al lem beabsicht igt die Kommission, alle 
Bestrebungen zur Verbesserung der sozia
len Entwicklung in einer internationalen 
Entwicklungsstrategie zusammenzufassen 
und aufeinander abzust immen. Sie hat da
her angeregt, der Generalsekretär solle 
eine Analyse über die sozialen Zielsetzun
gen der Deklarat ionen, Empfehlungen, 
Akt ionspläne und Resolut ionen folgender 
Konferenzen erste l len: Umwel tsc lv ' tzkonfe-
renz, Wel tbevölkerungskonferenz, Welter

nährungskonferenz, Welt f rauenkonferenz, 
Weltbeschäft igungskonferenz und UNCTAD 
IV. Die Kommission hofft auf der Basis 
dieser Untersuchung eine Entwicklungs
strategie für die 80er Jahre erstel len zu 
können. 
II. Die Kommission für die soziale Entwick
lung zeigte sich beunruhigt darüber, daß es 
bisher nicht gelungen sei, das Nat ionalein
kommen gleichmäßiger und gerechter unter 
der Bevölkerung aufzutei len. Auf der Basis 
einer ILO-Studie konnte nachgewiesen wer
den, daß zwei Drittel der Bevölkerung in 
den Entwicklungsländern als arm bezeich
net werden müssen und etwa zwei Fünftel 
völ l ig mit tel los s ind. Durch das wirtschaft
liche Wachstum in den Entwicklungsländern 
seien die Prozentzahlen in den Jahren 1963 
bis 1972 leicht zurückgegangen, was aber 
nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, daß 
nach den absoluten Zahlen sogar ein An 
stieg der Armenzahlen zu verzeichnen sei. 
Man war sich in der Kommission darüber 
einig, daß es gelte, die nat ionalen An 
st rengungen zur Überwindung dieser Krise 
zu unterstützen. 
Im übrigen hielt man es für notwendig, 
nach wei teren Mögl ichkei ten zu suchen, 
um die Bevölkerung in stärkerem Umfang 
als bisher am wirtschaft l ichen Wachstum 
eines Landes te i lhaben zu lassen. 
III. Ein wei teres Augenmerk richtete die 
Kommission auf die Steigerung der natio
nalen Lebensmit te lprodukt ion, wobei auch 
der Gesichtspunkt einer besseren Vertei
lung diskut iert wurde. Vor al lem wurde 
eine bessere Aufk lärung über die Lagerung 
und den Wert best immter Lebensmit tel ge
fordert . Außerdem sollte die Bevölkerung 
stärker auf die Folgen von Unterernährung 
hingewiesen werden. Die Kommission war 
der Ansicht, eine Produkt ionssteigerung 
könne u.U. mit Hilfe einer Bodenreform er
reicht werden, wobei einige Delegierte auf 
die Vorzüge eines Kol lekt ivsystems verwie
sen. Im übr igen war man sich darüber ei
nig, daß der Ausbi ldungsstand der Land
wir te sowie ihre Ausstat tung mit Maschi
nen, Düngemit teln und Saatgut zu verbes
sern sei. Die USA wiesen in den Debatten 
darauf hin, daß es auf jeden Fall gelte, die 
nationalen Anstrengungen zur Verbesse
rung der landwirtschaft l ichen Produktivi tät 
zu stärken. Die USA haben im vergange
nen Jahr 60 Mil l Tonnen Lebensmittel als 
Hi l feleistung zur Verfügung gestel l t und sie 
haben zugesagt, auch in Zukunf t Lebens
mittelhi l fe zu gewähren. 
IV. Schließlich beschäft igte sich die Kom
mission noch mit der Stel lung der Wander
arbeiter, vor al lem mit dem Problem, daß 
tei lweise gut ausgebi ldete Arbei tskräf te die 
Entwicklungsländer verlassen. Der Dele
gierte von Zaire wies vor al lem darauf hin, 
daß es paradox sei, wenn die Entwicklungs
länder Technologietransfer forderten und 
gleichzeit ig ausgebi ldete Kräfte die Ent
wicklungsländer verl ießen. Man war sich in 
der Kommission insoweit einig, daß es gel
te, die Arbei tsbedingungen in den Entwick
lungsländern zu verbessern. Dagegen be
stand keine Einigkeit darüber, ob es zu
lässig sei, die Freizügigkeit einzuschränken 
oder ob die Industr ienat ionen verpfl ichtet 
werden könnten, den Entwicklungsländern 
für den Verlust an ausgebi ldeten Fachkräf
ten eine Entschädigung zu zahlen. Wo 

Frauenrechte: Konventionsentwurf Ober d ie Be
seit igung der Diskr iminierung der Frauen — 
Gleichstel lung von Mann und Frau In pol i t ischer, 
wirtschaft l icher, sozialer und zlvl lrechtl lcher H in
sicht (7) 

I. Noch auf der Grundlage der Ergebnisse 
des Welt f rauenjahres unternahm die Kom
mission über die Stel lung der Frau einen 
erneuten Vorstoß, um die Benachtei l igung 
der Frauen im wirtschaft l ichen, sozialen, 
pol i t ischen und zivi lrechtl ichen Bereich 
zu beseit igen, indem sie einen Entwurf ei
ner al lgemeinen Konvent ion gegen die Dis
kr iminierung der Frau vor legte. Sol l te diese 
Konvent ion zustande kommen, so würde 
sie die bislang in Tei lbereichen vereinbar
ten Konvent ionen zum Schutz einzelner 
Rechte der Frau (z.B. UNESCO-Konvent ion 
gegen die Diskr iminierung im Unterr ichts
wesen von 1960, ILO-Konvent ionen Nr.100 
und 111 sowie das Übere inkommen über 
die pol i t ischen Rechte der Frau von 1953) 
ergänzen und damit endl ich den Auftrag 
in der Präambel der Charta erfül len. An 
ders als die bisherigen Instrumente zum 
Schutze der Frauen versucht der vor l iegen
de Konvent ionsentwurf nicht nur die Lage 
der Frauen zu verbessern, sondern er 
strebt auch eine Veränderung der gesel l 
schaftl ichen Anschauungen über die Rollen
vertei lung von Mann und Frau an. 
II . Im einzelnen sieht der Konvent ionsent
wurf dazu fo lgendes vor: als Diskr iminie
rung, die in Zukunft unterbunden werden 
sol l , w i rd jede Unterscheidung, Ausschl ie
ßung oder Behinderung auf der Grundlage 
des Geschlechts angesehen, soweit sie 
darauf abzielt, Frauen die Ausübung oder 
den Genuß der Menschenrechte sowie der 
wirtschaft l ichen, sozialen, kul turel len und 
pol i t ischen Rechte zu versagen oder sie 
darin zu beschränken. Die Vertragsstaaten 
werden verpfl ichtet, alle Maßnahmen zu er
grei fen, um entsprechende Prakt iken oder 
Bestrebungen zu verhindern. Es soll den 
Vertragsstaaten auferlegt werden, die 
Gleichberecht igung von Mann und Frau 
verfassungsrechtl ich zu verankern, entspre
chende Strafgesetze zu erlassen, die Gleich
stel lung von Mann und Frau vor den Be
hörden zu sichern, sowie vorbeugende Maß
nahmen gegen die Diskr iminierung der 
Frauen zu ergrei fen. Der Konventionsent
wurf richtet sich aber nicht al lein gegen 
die Diskr iminierung der Frauen, sondern 
erstrebt ganz al lgemein eine Verbesserung 
ihrer Stel lung. So würde es den Staaten 
zur Pflicht gemacht werden, der überkom
menen Rol lenvertei lung in den gesel l 
schaftl ichen Anschauungen entgegenzuwir
ken. Die Mutterschaft soll als soziale Lei
stung anerkannt werden. Der Konvent ions
entwurf erklärt darüber hinaus, daß die 
Sorge für die Kinder Aufgabe beider El
terntei le sei. Eine Besserstel lung der Frau 
gegenüber ihrem derzei t igen Status er
strebt der Entwurf durch die Gewähr le i 
stung einiger sozialer Rechte wie Recht 
auf Arbeit , auf Ausbi ldung und berufl iche 
Fortbi ldung, Anspruch auf gleiche Ent loh
nung für gleiche Arbeit , Gleichberecht igung 
in der Sozialversicherung, Verbot der Ent
lassung wegen Schwangerschaft, Heirat 
u.a., Mutterschutz und freie medizinische 
Versorgung von Mutter und Kleinkind. Um 
auch den Frauen die Mögl ichkeit zu geben, 
trotz Kindern einer bezahlten Arbei t nach
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